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Jörn Henkel

Telefon 0211 855-3383

Telefax 0211 855-3159

joern.henkel@mags.nrw.de

Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets
Leistungen für die Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und Teilha-
bepakets in derGrundsicherungfürArbeitsuchende, im BKGG, in der
Sozialhilfe und im Asylbewerberleistungsgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der ab dem 08.03.2021 geltenden Fassung der Coronaschutzverord-

nung NRW (CoronaSchVO NRW) besteht die Möglichkeit, Lernförderan-
geböte wieder in Präsenz durchzuführen. Nach § 7 Absatz 1 Satz 3 Nr.

5a CoronaSchVO NRW sind Nachhilfeangebote in Präsenz für Gruppen

von höchstens fünf Schülerinnen und Schüler zulässig. Von der Regelung

ist ebenfalls der Einzelunterricht in Präsenz umfasst.

Hinsichtlich der dabei zu beachtenden Vorschriften darf ich auf § 7 Absatz

1 Satz 4 und 5 CoronaSchVO NRW verweisen.

Sofern die Lernförderung als Online-Nachhilfe durchgeführt wird, kann

dies weiterhin über das Bildungs- und Teilhabepaket abgerechnet wer-

den.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dienstgebäude und Lieferan-

schrift:

Fürstenwall 25,

40219 Düsseldorf

Telefon 0211 855-5

Telefax 0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeipräsidium
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Jörn Henkel


Telefon 0211 855-3383


Telefax 0211 855-3159


joern.henkel@mags.nrw.de


Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets
Leistungen für die Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und
Teilhabepakets in der Grundsicherung fürArbeitsuchende, im BKGG, in
der Sozialhilfe und im Asylbewerberleistungsgesetz -Wegfall der
gesonderten Antragstellung (Ausnahme: Wohngeld und Kinderzuschlag)


Sehr geehrte Damen und Herren,


mit der Verabschiedung des Kitafinanzhilfenänderungsgesetzes (BR-


Drucksache 504/21) wird zum 1. Juli 2021 der Wegfall der gesonderten


Antragstellung bei der Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und


Teilhabepakets in Kraft treten. Die Geltung dieser Regelung ist zunächst


bis zum 31. Dezember 2023 befristet. Die im Zeitraum vom 1. Juli 2021


bis zum 31. Dezember 2023 entstehenden Lernförderungsbedarfe sind


auch dann von der Regelung umfasst, wenn die jeweiligen


Bewilligungszeiträume nur teilweise in den genannten Zeitraum fallen,


weil sie entweder bereits vor dem 1. Juli 2021 begonnen haben oder erst


nach dem 31. Dezember 2023 enden.


Wichtig zu betonen ist in diesem Zusammenhang, dass zwar ein


gesonderter Antrag für die Lernförderung nicht mehr erforderlich ist, also


auch diese Leistung mit dem Antrag auf Sicherung des Lebensunterhalts


als beantragt gilt. Gleichzeitig ändert sich an den materiell-rechtlichen


Voraussetzungen der Leistung zur Lernförderung nichts.


Dienstgebäude und


Lieferanschrift:


Fürstenwall 25,


40219 Düsseldorf


Telefon 0211 855-5


Telefax 0211 855-3683


poststelle@mags.nrw.de


www.mags.nrw


Öffentliche Verkehrsmittel:


Rheinbahn Linie 709


Haltestelle: Stadttor


Rheinbahn Linien 708, 732


Haltestelle: Polizeipräsidium







Seite 2 von 2


Demnach muss weiterhin eine Bescheinigung der Schule vorliegen, die


den erforderlichen Förderbedarf der Schülerin bzw. des Schülers für eine


die außerschulischen Angebote ergänzende Lernförderung feststellt. Das


Ausstellungsdatum der Schulbescheinigung ist entscheidend dafür, ab


wann eine Inanspruchnahme der Leistung Lernförderung im Rahmen des


Bildungs- und Teilhabepakets nachgewiesen werden kann.


Besondere Bedeutung gewinnt mit dem Wegfall der gesonderten


Antragstellung bei der Leistung zur Lernförderung das


„Hinwirkungsgebot" (SGB II). Schon bei derAntragstellung für Leistungen


zur Sicherung des Lebensunterhalts sollte insbesondere auf


bestehenden Besonderheiten vor Ort im Fall der Lernförderung


hingewiesen werden. Sofern der Hauptantrag bereits vor dem 1. Juli 2021


gestellt wurde, sollte überlegt werden, ob eine Information über die neue


Rechtslage bereits vorab möglich ist. Im SGB XII sollte ebenso verfahren


werden.


Für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbeziehende bleibt es bei dem


bestehenden Antragserfordernis.


Mit freundlichen Grüßen


Im Auftrag
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